
„Einkaufsviertel Taborstraße – Karmelitermarkt“

Auszug aus § 6, Beendigung der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, Verlust der Rechtspersönlichkeit, freiwilligen Austritt, und – bei leitenden, vertretungsberechtigten Angestellten – durch Verlust 

der Vertretungsberechtigung sowieso durch Ausschluss. Vorstandsmitglieder sind von dieser Regelung insofern ausgenommen, als dann deren Mitgliedschaft bei Verlust der 
Rechtspersönlichkeit, z.B.: Aufgabe des Betriebes, weiterhin besteht bleibt.

(2)  Der Austritt kann nur mit 31. Dezember eines jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand spätestens 6 Monate vor diesem Termin mittels eingeschrieben Schreibens mit-
geteilt werden. Erfolgt die Austrittserklärung verspätet, ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Der Austritt befreit nicht von den, bis zum Austritt anfallenden 
Mitgliedsbeiträgen und Werbekostenbeiträge.

www.shopinsel02.at

STA M M DATE N A K TUA LI SI E RUN G

Datum Stempel & Unterschrift

Firma (lt. Firmenbuch)

Bezeichnung

Adresse

Branche

Ansprechperson

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

Domain     www.

UID-Nummer

Fax

(Für Werbung. Falls nicht der genaue Firmenwortlaut oder eine best. Bezeichnung angegeben werden soll. z.B. MUSTER für Max Muster GesmbH und CO KG)

Als aktives Mitglied des Einkaufsviertels Taborstraße – Karmelitermarkt habe ich - nach Bezahlung des jährlichen Mitglieds-
beitrages von € 115,- zuzüglich 20% USt. Anspruch bei allen (Marketing)-Aktionen, die der Verein durchführt, mitzumachen.
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